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§ 33 S-LSG
 S-LSG - Salzburger Landessicherheitsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.04.2023

(1) Die Organe des ö entlichen Sicherheitsdienstes sowie befugte Kräfte der Feuerwehr, der Rettung und der

Katastrophenabwehr und -bekämpfung sind ermächtigt, solche unbeteiligte Personen wegzuweisen, die durch ihre

Anwesenheit am Ort des Einsatzes der Feuerwehr, der Rettung oder von Kräften der Katastrophenabwehr und -

bekämpfung oder in unmittelbarer Umgebung des Einsatzortes die Abwehr und Bekämpfung von Bränden oder die

Abwicklung technischer Hilfseinsätze, anderer Hilfs- und Rettungseinsätze oder der Katastrophenabwehr oder -

bekämpfung behindern, selbst gefährdet sind oder die Privatsphäre jener Menschen unzumutbar beeinträchtigen, die

von dem den Einsatz auslösenden Ereignis betroffen sind.

(2) Die Organe des ö entlichen Sicherheitsdienstes sind ermächtigt, die Identitätsdaten der Personen, die von dem

den Einsatz auslösenden Ereignis betro en sind, zu ermitteln und, soweit diese nicht in der Lage sind, die dafür

erforderlichen Auskünfte zu erteilen, Fahrzeuge und Behältnisse, die sie benützt haben, sowie ihre Kleidung auf

Nachweise darüber zu durchsuchen. Die so ermittelten Daten können den jeweils Hilfe leistenden

Einsatzorganisationen bekannt gegeben werden.

(3) Die nach Abs 1 und 2 eingeräumten Befugnisse können von den Organen des ö entlichen Sicherheitsdienstes mit

unmittelbarer Zwangsgewalt durchgesetzt werden.

(4) Eine Verwaltungsübertretung begeht, wer Anordnungen gemäß Abs 1 nicht befolgt. Solche Übertretungen sind mit

Geldstrafe bis zu 5.000 € zu ahnden.
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